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wird- Uebri'gens wundert er sich, daß uns das Direk-
torium nicht allgemeine Einführung von Patenten vor-
schlug, da es doch billig ist, daß alle Gewerbe ohne
Ausnahme mit einer jährlichen Abgabe belastet werden,
wobei dann vielleicht auch noch eine etwelche Begünsti-
gung der Bürger Helveticns vor den sich neu einsetzenden
Fremden konnte bestimmt werden. Uebrigens aber be-
gehrt er eine Commission über die Entschädigung der
Ehehaften, welche die verschiedene» Ansprachen unter-
suchen soll; wobei sich dann zeige» würde, daß die
meisten Wirthe nicht ausschließliche Rechte hatten, und
daß die Mezgbänke u. d. gl. nur durch einen nngerech-
ten Wucher auf solche Summen emporstiegen, so daß
vielleicht die wahrcn Verluste nicht so beträchtlich an-
steigen wurden um nicht entschädigt werden zu können.
Er begehrt, daß diese Patente aus wenigstens eine
Dublone jährlich gesezt werden.

Schlumps stimmt Hubern bei, und will lieber
die Anzahl der Wirthshäuser als das Recht zu Wirthen
einschränken. Erla ch e r folgt ebenfalls.

Rellstab begreift nicht, wo man mit solchen
Grundsätze» hinkomme, und wie er dieselben mit seinen
Begriffen von Freiheit und Gleichheit vereinigen müsse,
denn wenn man die alten Privilegien beibehalten wolle,
so sey die ganze Revolution überflüssig, daher will er
die Gewerbe nur so wenig belasten als möglich, und
glaubt der Veclusi der Ehehasien sey nicht so betracht-
lich wie man sich denselben vorstellt, und daß jeder
brave Bürger gerne seine Privilegien aufopfern werde,
wie er selbst der Gleichheit zu lieb that; übrigens
stimmt er zum §. Fizi folgt, und will die Gewerbe
nicht ungleich belasten. Das Gutachten wird ohne
Abänderung angenommen.

§ 7. Broye will die Erlaubniß von den Ge-
meinden alle Jahre erneuern lasten.

Anderwerth stumm zum §, weil dieser Zusaz
die Wirthe zu fthr abhängig von den Gemeinden machen
würde. Drr § wirst) unverändert angenommen.

§ 8. Akermann will diese Einschränkung nicht
gestatten, sondern sie dem Willen der Mehrheit der
Gemeinde zu dcncn diese Häusir gehören, unterwerfen,
indem er es angenehm findet, auch auf einem Spazier-
gang zuweilen ein Gläschen Wein trinken zu können,

Anderwerth findet diese Einschränkung für die öfi
ftmliche Sicherheit höchst nothwendig, und will selbst
die Einschränkung auch auf die bisherigen einzeln ste-

henden Sch enken ausdehnen. S ch l u m p f stimmt ganz
zum § mit der Bestimmung, daß alle nicht geseziich
gestatteten einzeln stehcirdcn Schenken, dieser Bedingung
unterwerfen seyen. Fie rz ist gleicher Meinung, und-
will den § ganz ausdehnen, weil die öffentliche Sicher-
hcit die graste Sorgfalt über diesen Gegenstand erfo-
dert. E rla chc r folgt Fierz. S er r etan sieht den
§ ebenfalls für höchst nothwendig a», weil er vielen
sehr gefährlichen Unordnungen zuvor kömmt, und eben

deswegen stimmt er auch Schlumpsbci. Carrard folgt
«bensalis Schlumpt, dessen Antrag angenommen wird.

Litterarische Gesellschaft des
Kantons L u z e r n.

Die litterarische Societät von Luzern an die
helvetischen Dichter und Toittüüßlcr.

Künstler'.
Welchem heiligern Gegenstände könnet ihr eure

Musen weihen, als der Freiheit und Vereinigung ei-
nes ganzen ehemals getrennten, ehemals unterbrüften
Volkes? Wie könnet ihr den Zauber eurer Kunst fchZ,
»er beweise!?, als wen» ihr euch vereint, durch die
mächtigen Akkorde derselben, das Gefühl drr Freiheit
und der Vaterlandsliebe, da wo es noch schlummert,
zu erwecken, und da wo es wacht, in seiner Wirksam,
seit zu erhöhn und in den Herze» der Jünglinge und
Mädchen, der Vater und der Mütter zu vereinigen?
Auch in unsern Gebürgrn haben die Musen ihre himm-
lisch? Kraft nicht verloren, jene Kraft, welche unker
syrtäcns Gesängen einst die Griechen zum Siege,

Und unter dem Geräusch der Marftiller - Hymne die
Franken zur Demüthigung der Tyrannen suchte.

Zwar tönen in unserm Vaterlande überall die Ge?
sänge der Freiheit, aber keiner derselben hat sich noch
zu der Höhe eines allgemeinen Nstionalgesanges auf,
geschwungen. Eine Gesellschaft vaterlandischer Männer
foSect euch jcjt feierlich auf, Dichter und Tonkünstler,
euch mit ihr zu verbinden, eine» solchen helvetische»
Frciheitsgcsang zu erschaffen und zu verbreiten, ch Lied
und Musik müssen cbn! so begeisternd und qefüdlvoll,
als leicht und vollsmässig seyn. Eben diese Gesellschaft
bittet euch, ihr eure Arbeiten mitzutheilen. Sie wird
dem gelungensten Werke ihren Beifall öffenilich zoll:»,
und zu dem besten Freiheitsliebe die vorzüglichsten Toiu
setzer, oder zu d r kraftvollsten Musik die würdigsten
Dichter auffodern, wenn nicht beides schon verbunden
seyn sollte. Euer eigenes Gefühl, euer eigener Per,
iristisnms läßt uns keine Fehlbitte fürchte».

Die Priese werden an den Präsident der litter»-
rischcn Gesellschaft von fchzern (V. Senator Psyffer)
adrcssict.

H ttm für die deutschen, französischen und italiänischen
Gegenden einerlei Gesang zu baden, würd« es gut seyn,
wenn sich die Künstler vereinigen rxvllte», das Sylbe»-
maaS der Marsetllaner-Hymne zu beobachten.

Neunte Sitzung, 14. Februar.
Präsident: Pfyffer.

Die Gesellschaften von Zürich und Wint.rlhnr
übers,»den das Verzeichnlß ihrer Mitglieder; die lez-
tere gicbc Nachricht von den Verhandlungen ihrer
erst,» Sitzungen. Zschokke trägt darauf an, baß
diesen Gesellschaften hinwieder von unfein VerHand-
iunge» Nachricht gegeben werde, und bemerkt daß



wahrscheinlich sich nächstens in St. Gallen für den
Kankon Senti? eine ähnliche Gesellschaft Süden werde.
Hui er tadelt es, daß die vcrschicoencn Gesellschaften
sich verschiedene Namen geben; er möchte die Gesell
scheften von Zürich und Wiiuerihuc anffodern, sich
nicht vaterländisch ^ gemeinnützige, sondern wie die
knzerncr, litterarische Gesellschaften zu ncnn.'n; bekannt
lieh haben wir den leztcrn als den unschuldigsten nnd
am wenigsten Mißdemungen fähigen gewählt. Z sch okk e

wünscht auch den gleichen Namen für alle glcichartü
gen Gesellschaften; dabei komme es aber einzig.darauf
an, welcher der zivekmassigste ist, und er gesteht daß er
dem der Gesellschaften von Zürich und Wiiiterthur den
Vorzug giebt, nur ist er etwas gedehnt. Lüthl v.
Sol. findet auch, der Name litterarische Geiellschaft
sey unschiklich und geb« dieselbe beim Unverstand der
Lächerlichkeit preis. U stcri Host es werde sich in einer
nächsten Sitzung ein passenderer Name finde», als beide
vorliegende sind, zu dessen Annahme man dann alle
Gesellschaften einladen konnte. — Zfchokkes erster An
trag wird beschlossen.

H über legt einige Zeichnungen von Wacher in
Basel, zu einem Siegel der Gesellschaft vor.

Drei eingelaufene Vorschläge zu Preisfragen wer
den verlesen. — i) Was Freiheit und Gleichheit ei
gentlich sey; was für neue Vortheile die Freiheit ge-
wahre; uns ob sie nicht wider Gottes Wort streite,
weil doch Gott selbst den Juden Könige gegeben?
(Man lacht). Von Ulrich Saumer von Muri. 2)
Darstellung der nothwendigsten, allgemein gültigen
praktischen Grnndsà der Religion für die helvetische
Jugend, zum Lesen und Auswendiglernen in den Schu
l-n; von einem helvetischen Bürger, der um de» Une

twricht der Jugend trauert. 3) Ob nicht die cngli
scheu Spinnmaschinen für Baumwollengarn in Hel
vetien eingeführt werden können? Von KantoiiSge-
richtschreiber Fast in Zürich.

Usteri tragt darauf an, die lezte dieser 3 Fragen
ins Protokoll — zur künftigen Auswahl der wirklich
a iszuschreibendcn, einzutragen; die be-d-n ersten hin-
gegen an die Commission über Beförderungsmittel
des Gemcingeistes durch öffentlichen Unterricht zu vcr.
weisen. Hn ber stimmt bei und schlagt als eigne und
dringliche Prelsaufgabe vor: das beste Licd und die
beste Composition dazu auf den 12 Aprill — bis
Ostern einzusenden. L n t h i v. S 0 will, wegrn der
seltenen Vereiniauug dichterischer und musikalischer
Kenntnisse, die Frage vereinfachen und nur die Dich»
tcr einladen, entweder nach der Marsciilar.crsHvmne nnd
andern bekannten Gedichten, ober nach den alten ein-
fachen Melodien unserer A p.mbcwohner, neue Gcsan-
ge zu verfertigen. — Nach einigen Debatten wird be/
schlössen, cS soll eine solche Auffoderinig der Gesell-
jchaft an die Dichter, durch die Zeitungen bekannt ge-
macht werden nnd dabei der Zwe! des Festes vom
i s April genau iarak.erisirt werden. -- Ustcei ö An

trag, in Betreff der vsrgeschlagnen drei Preisfragen,
wird angenommen.

Pfarrer Vieler von Gyswyl, Kant. Waldstätten,
übersendet eine Apologie des Christenthums — H us
ber bemerkt, unser Reglement verbiete die Unttrsit/
chuiig aller theologischen Fragen. — Dem Uebeisrndcr
soll also bloß seine Aufmerksamkeit gegen die Geselle
schaft verdankt werden.

Die Discussion über die Mittel den Gemeingeist
in Hcloeticn zu befördern, wird fortgcsezt.

Zschokke spricht von den Nationa'ftstcn als
Mitteln zu diesem Zwek. Unter den Repuölttcn der
Vorzeit feierten nur wenige, wie die neu rtt, politische
Nationalftste. Moses war von allen Geftzg-born des
Alterthums der erste, der den glüklichen Gedanken er/
griff, durch Nationalftste den Geist des Volks zu vor/
einbarcn; zwar scheinen die von ihm gestifteten Feste,
religiöse Feste zu seyn; aber nicht alles was unS
izt als religiöses Fest erscheint, war es damals. —
Späterhin gieng dieser grosse und glüküche Gedanke
in den griechischen Republiken und in Rom wirber
verloren. Die Feste der Griechen und Römer waren
entweder religiös, z. B- die olympischen Spiele; freie
lieh war die damalige Religion eine heilere und tan/
zsltde Religion und zum Theil wurden auch die Res
ligionöfestc zu politischen Zwecken benuzt, oder es
waren Feste, die nur an Lokalitäten hiengcn, nur in
den Hauptstädten und keineswegs durch das ganze
Land gefeyert wurden; oder endlich Feste ehrgeitzigcr
Demagogen, die zu Erreichung besonderer Zweckes»
geben wurden. — Man kann aber nicht läugncn, daß
alle zur Einigkeit und zum Genuß des Lebens vieles
beigetragen haben. Selbst die christlichen Feste, so
düster sie auch waren, thaten dieß. Sieyco sagt in
seiner Abhandlung über die öffentlichen Ur.lerrichtSan/
stalten in Frankreich : die Tempel sogar hàn ausser/
ordentlich dazu beigetragen, den Karaktcr zu mildern
und die Menschen geselliger zumachen. Hätte darin
die Wahrheit gelehrt werden dürfen, hatte» darin
nicht Einzelne das Monopol der Rede gehabt, so würz
den die Rechte des Menschen, die Gleichheit und die
ächte Demokratie schon auf Erden eingeführt ftyn.

Unsere Nationalftste sind von den ältern cbcn s»

verschieden, von cbcn so höherer und erhabnerer Art,
wie die neuern Republiken selbst verschieden von den
ältern sind. — Der Zwek dieser Feste kann nnd soll
dreifach ftyn. Erstens sollen sie Verbreitung der Brv/
dcrlicbc, Amalgamation der Gesinnungen und wahr/
haft vaterländischen Gemeingeist befördern. Das wer/
den sie auf alle Fälle, und wenn sie auch schlecht or/
gsiîisirt wären, thun. Je mehr man sich sieht, best»
mehr stimmt man zusammen, man theilt sich mit, die
Gesinnungen verschmelzen; Heroisiwus und Muth er/
wachen in einer grossen Gesellschaft. Zweitens werde»
sie Hang nnd Gefallen am Vaterlaus ebenfalls ohne
Mühe erreichen, michi» vaterländischen Sinn und Liebe

zur Verfassung. Ein grosser Theil der Vaterlandsiftbe



der Franken entsteht daher; die Verfassung wird uns
lieb, die uns solche Frendentage gewährt und es
entsteht sogar im Ausland, wenn die Freudenstunde
schlägt, Sehnsucht nach der Heimach. — Gerade hier
blutet auch Wohl die Wunde so mancher braver Maw
ner der ehmaligen demokratischen Kantone; sie ver
missen so manchen schlichen Tag, der durch die neue
Verfassung aufgehoben ward; man gebe ihnen dafür
etwas neues zwekmassiges, und ihre Wunde wird hei,
len. Drittens soll auch Veredlung des Herzens und
Sittlichkeit durch jene Feste befördert werde»; daß
die Regierung hiefür sorge, ist um so wichtiger, da
wir uns den schädlichen Einfluß, welchen die Révolu
tion auf die Sittlichkeit gehabt hat, nicht verbergen
können. Nicht bloß Gemcingcist befördern, sondern
d'ie Nation veredeln helfen, sollen die Volksfeste;
nicht bloß politisch soll ihrZwek seyn, deuu alle Politik
ist nur Mittel zu einem höher» Ziel; der Staat ist
nicht Selbstzwek, sonderu nur Mittel. —

Nun noch einige allgemeine Bemerkungen über die
Nationalfcste.- l) Ihre Zahl darf nicht zu groß seyn;
alles verliert durch die M<nge seinen Werth; ftchse
im Jahr dürften die höchste Zahl seyn; da man auch
noch auf aujseeordentliche rechnen muß. 2) Ihr Im
halt oder Gegenstand darf nicht zu abstrakt oder allge-
mein seyn; nicht z. B. den Thieren, den Menschen
altern, der Tugend, den Jahrzciten dürfen sie ge>
widmet seyn. 3) Die Feier soll nicht zu symbolisch
und allegorisch seyn; der Schweizer ist nicht Orienta-
ler; und das Zeichen darf nicht mit dem Bezeichneten
verwechselt werden. 4) Sie müssen durch auffallende
individuelle Eigenthümlichkeiten mächtig von einander
unterschieden und es darf kein Einerlei bei denselben
seyn. Z) Die politischen Feste sollen zu gleicher Zeit
mit kirchlichen Feierlichkeiten verbunden seyn; der
Schweizer ist religiös und es ist gut daß er es ist;
er muß eine Stütze seiner Sittlichkeit haben; die R-
ligion gewahrt dièse Aegide; laßt ihm also die positive
Religion, oder machet alle Schweizer zu Kants,
Kousscaus und Montesgutnis. 6) Kein Nationalfest
soll mit einem kirchlichen Feste zusammentreffen.

Der Redner endet mit dein Vorschlag der Feste
selbst. — Es sind folgende sechs:

r. Der izApril, der Stiftungstag der Re-
pubiik; an ihm werden die jungen Bürger nach Vor
schrist der Constitutton (Art. 241 den Bürgereid in der
schönen Iahrszeit schwören. Er ist auch die Feier
des Frühttugs; die ganze Natur erwacht.

s Im Iuny, Fest der Bürgertugenden;
der Sommer ist das Bild der Industrie; die schönen
patriotischen Thaten des Jahres werden in der g-m-
zen Republik öffentlich bekannt gemacht; es ist das
Fest der Natioiialdantbsrkeit gegen die Wohlthäter des
Vaterlands; mit ihm kann auch die Erneuerung des
bekannten schönen Rosenftstes, öffentliche Belohnung
der Tugend, verbunden werden.

L. Im August, Fest der Nationaltreue

und Nationallehre, gewidmet den Bundesge«
nossen, allen Republiken, die nur eine Familie bilde».

4- Im Oktober, Ur Versammlungen; Fest der
Volksfouverainität, der Freiheit und Gleichheit unter
den Gesetzen.

5- Im December, Fest der Wissenschaften
und KitUfke, der Aufklärung, der Aeltern. Oeft
fentliche Prüfungen i» allen Schult» der Republik.—
Ende des Jahres.

6. JmFebruar, Fest der Helden der Vater«
lä udischen Vorwelr; Fest der Waffen; erste Bee
waffnung der jungen Mannschaft nach dem 25 Art.
der Constitution.

Distrikt Stanz.
Bei den drückeichen Gefühlen, mit denen die Bet

sorgung der Hülfsanstaltcu für die verimglükten Eine
wvhner des Distrikts Stanz begleitet ist, wird es er«
quikend hie und da Zeuge edler menschenfreundlicher
Handlungen zu seyn, die durch unser Uagiük selbst ver«
aulaßt worden sind — und es erhebt die Hoffnungen
des vaterläudischgcsinnkcn Bürgers, wenn er den urt«
glükiicheu Patrioten in unserm Kreise nicht yintangesezt
und verlassen, sondern durch eine thätige Theilnahme
unterstüzt sieht. — Der Menschenfreund findet in sol«
chen Handlungen sei» eigenes Herz, und wünscht in
jedem solche» Fall den Mann zu kennen, der durch
edelmüthige Aufopferungen den Unglükiichen an sich
kettet und das Vaterland zu seinem Schuldner macht.

Ich wünsche mir heute dies reine Vergnügen, da
ich von Bürger Repräsentanten Legier fünfzig neue
Lsuisd'or aus der Hand eines unbekannten Menscheit-
freundes empfangen, um dieselben patriotischen Hause
vätern aus dem Distrikt Stanz zuzustellen. — Es ist
meine Pflicht, diesem Unbekannten auf der einen Seite
öffentlich für diese Wohlthat z» danken, ans der ank ern
Seite aber anzuzeigen, daß seine Gabe au patriotisch
denkende, thätig« und in aller Rnkficht würdige HauS«
Väter, die fthr grossen Verlust gelitten, und zugleich
mit mehrerer» Kindern gesegnet sind, von mir aus«
getheilt worden.

Stanz, den 11. Febr. 1799.
T r utc m an n, Reg. Commissar.

A n zeist e.

Der Unfug in den helvetischen Zeitungen wird
täglich unerträglicher. In jeder werd»» die Meinun»
gen der Geftzgeber änderst ausgezogen; in allen vcr«
stümmelt, entstellt, und oft geradezu v.rkebrl heraus«
gegeben. Endsunterschricbener erklärt alls für ein und
all-mal, daß ersieh zu keiner von seinen Aeusserungen,
als seine persönliche Meinung einhaltend bck, nne, als
zu denen, welche der schweizerische Republikaner vom
2ten Band an enthält.

Wernhard Huber.
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